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0. Einleitung 

Dies ist eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen im Rahmen der 

maßnahmenbezogenen Finanzhilfen der EU im Bereich der Informations- und 

Absatzförderungsmaßnahmen in Bezug auf europäische Agrarerzeugnisse 

(Programm AGRIP), die im Binnenmarkt und in Drittländern im Rahmen von 

Mehrländerprogrammen umgesetzt werden. 

Der Regelungsrahmen für dieses Mittelbeschaffungsprogramm der EU ist hier 

festgelegt: 

− Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 (EU-Haushaltsordnung1), 

− Basisrechtsakt, Verordnung (EU) 1144/20142, 

− Delegierte Verordnung (EU) 2015/18293 der Kommission und 

− Durchführungsverordnung (EU) 2015/18314 der Kommission. 

Die Aufforderung wird gemäß dem Arbeitsprogramm 2023 gestartet5 und von der 

Exekutivagentur für die Forschung (REA) verwaltet, die von der Europäischen 

Kommission mit der Verwaltung der Förderungspolitik beauftragt wurde. 

Die Aufforderung erstreckt sich auf die folgenden Themen im Binnenmarkt: 

− AGRIP-SIMPLE-2023-IM-EU QS (QUALITÄTSREGELUNGEN) 

− AGRIP-SIMPLE-2023-IM-ORGANIC (ÖKOLOGISCH/BIOLOGISCH) 

− AGRIP-SIMPLE-2023-IM-SUSTAINABLE (NACHHALTIG) 

− AGRIP-SIMPLE-2023-IM-FRESH FRUIT AND VEGETABLES (FRISCHES 

OBST UND GEMÜSE) 

− AGRIP-SIMPLE-2023-IM-CHARACTERISTICS (MERKMALE) 

Und die folgenden Themen in Drittländern: 

− AGRIP-SIMPLE-2023-TC-ASIA (ASIEN) 

 
1  Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 

über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen 
(EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) 
Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses 
Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012. 

2  Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 

über Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen für Agrarerzeugnisse im Binnenmarkt und in 
Drittländern und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 3/2008 des Rates (ABl. L 317 vom 4.11.2014, 
S. 56). 

3  Delegierte Verordnung (EU) 2015/1829 der Kommission vom 23. April 2015 zur Ergänzung der 

Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Informations- und 
Absatzförderungsmaßnahmen für Agrarerzeugnisse im Binnenmarkt und in Drittländern (ABl. L 266 vom 
13.10.2015, S. 3). 

4  Durchführungsverordnung (EU) 2015/1831 der Kommission vom 7. Oktober 2015 mit Vorschriften zur 

Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen für Agrarerzeugnisse im Binnenmarkt und in 
Drittländern (ABl. L 266 vom 13.10.2015, S. 14). 

5  Durchführungsbeschluss der Kommission C(2022)9498 final vom 16.12.2022 über die Annahme des 
Arbeitsprogramms für 2023 und den Finanzierungsbeschluss für die Umsetzung der Informations- und 
Absatzförderungsmaßnahmen für Agrarerzeugnisse im Binnenmarkt und in Drittländern. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1535046024012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32014R1144&qid=1611583068875
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32015R1829&qid=1611583264776
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32015R1831&qid=1611583354658
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− AGRIP-SIMPLE-2023-TC-AMERICAS (AMERIKA) 

− AGRIP-SIMPLE-2023-TC-OTHERS (ANDERE) 

− AGRIP-SIMPLE-2023-TC-ORGANIC OR SUSTAINABLE 

(ÖKOLOGISCH/BIOLOGISCH ODER NACHHALTIG) 

Wir bitten Sie, die Dokumentation zur Aufforderung sorgfältig zu lesen, 

insbesondere dieses Dokument zur Aufforderung, die Musterfinanzhilfevereinbarung, 

das Online-Handbuch des EU-Förder- und Ausschreibungsportals, den AGRIP-

Programmleitfaden und die EU-Finanzhilfevereinbarung AGA – Kommentierte 

Finanzhilfevereinbarung. 

Diese Dokumente enthalten Erläuterungen und Antworten auf Fragen, die Sie 

möglicherweise bei der Erstellung Ihres Antrags haben: 

− Im Aufforderungsdokument wird in Grundzügen Folgendes beschrieben: 

− Hintergrund, Zielsetzungen, Umfang, förderfähige Maßnahmen und die 

erwarteten Ergebnisse (Abschnitte 1 und 2) 

− Zeitplan und verfügbare Mittel (Abschnitte 3 und 4) 

− Zulässigkeits- und Förderfähigkeitsbedingungen (einschließlich zwingend 

vorgeschriebener Unterlagen; Abschnitte 5 und 6) 

− Kriterien für finanzielle und operative Leistungsfähigkeit und Ausschluss 

(Abschnitt 7) 

− Bewertungs- und Vergabeverfahren (Abschnitt 8) 

− Vergabekriterien (Abschnitt 9) 

− rechtlicher und finanzieller Aufbau der Finanzhilfevereinbarungen 

(Abschnitt 10) 

− Antragseinreichung (Abschnitt 11) 

− Das Online-Handbuch und der AGRIP-Programmleitfaden beschreiben: 

− Verfahrensabläufe zur Online-Registrierung und Einreichung von 

Vorschlägen über das EU-Förder- und Ausschreibungsportal („Portal“) 

− Empfehlungen für die Erstellung des Antrags 

− Die Vereinbarung AGA – Kommentierte Finanzhilfevereinbarung enthält: 

− detaillierte Anmerkungen zu allen Bestimmungen der 

Finanzhilfevereinbarung, die Sie unterzeichnen müssen, um die 

Finanzhilfe zu erhalten (einschließlich förderfähiger Kosten, 

Zahlungsplan, Nebenauflagen usw.). 

Sie sind auch dazu angehalten, das Portal zur Absatzförderung von Agrarerzeugnissen 

zu besuchen, um die Liste bereits geförderter Projekte einzusehen. 

1. Hintergrund 

Allgemeines Ziel des Programms AGRIP ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des 

Landwirtschaftssektors der EU. 

Mit diesem Programm sollen die folgenden Einzelziele erreicht werden: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/agrip/guidance/programme-guide_agrip_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/agrip/guidance/programme-guide_agrip_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products-0_en
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(a)  Die Erhöhung des Bekanntheitsgrads der Vorzüge der aus der EU stammenden 

Agrarerzeugnisse und der hohen Standards, denen die Produktionsmethoden 

in der Union unterliegen; 

(b)  Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und die Steigerung des Konsums von 

Agrarerzeugnissen und bestimmten Lebensmitteln aus der EU sowie die 

Verbesserung der Wahrnehmbarkeit ihrer besonderen Merkmale inner- und 

außerhalb der EU; 

(c)  Die Erhöhung des Bekanntheitsgrads und eine breitere Anerkennung der 

Qualitätsregelungen der EU; 

(d)  Die Erhöhung des Marktanteils von Agrarerzeugnissen und bestimmten 

Lebensmitteln aus der EU, wobei besonderes Augenmerk auf diejenigen 

Drittlandsmärkte zu richten ist, die das größte Wachstumspotenzial haben; 

(e)  Die Wiederherstellung normaler Marktbedingungen bei schwerwiegenden 

Störungen des Marktes, einem Verlust des Verbrauchervertrauens oder 

anderen spezifischen Problemen. 

2. Zielsetzungen – Themen und Schwerpunkte – Förderfähige Maßnahmen – 

Erwartete Auswirkungen 

AGRIP-SIMPLE-2023-IM-EU QS (QUALITÄTSREGELUNGEN) 

Informations- und Absatzförderungsprogramme zur Erhöhung des Bekanntheitsgrads 

und der breiteren Anerkennung der Qualitätsregelungen der Union gemäß Artikel 5 

Absatz 4 Buchstaben a und c der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 

 

Ziele 

− Das Ziel besteht in der Erhöhung des Bekanntheitsgrads und der Anerkennung 

der Qualitätsregelungen der Union, d. h.: 

 

(a)  Qualitätsregelungen: geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.), 

geschützte geografische Angabe (g.g.A.), garantiert traditionelle Spezialität 

(g.t.S.) und fakultative Qualitätsangaben; 

(b)  das Logo für landwirtschaftliche Qualitätserzeugnisse aus Gebieten in 

äußerster Randlage der Union. 

 

Informations- und Absatzförderungsprogramme zu den Qualitätsregelungen der Union 

sollten ein Hauptschwerpunkt im Binnenmarkt sein, da diese Regelungen dem 

Verbraucher Sicherheit hinsichtlich der Qualität und der Merkmale des Erzeugnisses 

bzw. der Produktionsverfahren geben, zu einer höheren Wertschöpfung bei den 

betreffenden Erzeugnissen führen und die Absatzmöglichkeiten verbessern. 

 

Zu den erwarteten Ergebnissen gehören die Erhöhung der Wiedererkennung des mit 

den Qualitätsregelungen der Union verbundenen Logos durch die europäischen 

Verbraucher und bessere Kenntnisse der Informationen, die mit den 

Qualitätsregelungen zur Verfügung gestellt werden sollen. Der Eurobarometer-Spezial-

Umfrage Nr. 520 zufolge erkennen nur 16 % der europäischen Verbraucher die Logos 

für Erzeugnisse mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.), 22 % erkennen eine 

geschützte geografische Angabe (g.g.A.), und 16 % erkennen eine garantiert 

traditionelle Spezialität (g.t.S.), d. h. die Erzeugnisse, die den wichtigsten 

Qualitätsregelungen der Union unterliegen. 

 

Die erwartete Wirkung besteht letztlich in der Sensibilisierung für die 

Qualitätsregelungen der Union sowie der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und des 

Konsums von Erzeugnissen, die im Rahmen einer Qualitätsregelung der Union 
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registriert sind, der Verbesserung ihrer Wahrnehmbarkeit und der Erhöhung ihres 

Marktanteils. 

 

AGRIP-SIMPLE-2023-IM-ORGANIC (ÖKOLOGISCH/BIOLOGISCH) 

 

Informations- und Absatzförderungsprogramme zur Erhöhung des Bekanntheitsgrads 

und der Anerkennung der Qualitätsregelung der Union für die Methode der 

ökologischen/biologischen Produktion gemäß Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b der 

Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 

 

Ziele 

Das Ziel besteht in der Erhöhung des Bekanntheitsgrads und der breiteren Anerkennung 

der Qualitätsregelung für die ökologische/biologische Produktion der Union. 

 

Informations- und Absatzförderungsprogramme, die sich auf die Qualitätsregelung der 

Union für die Methode der ökologischen/biologischen Produktion beziehen, sollten ein 

Hauptschwerpunkt im Binnenmarkt sein, da diese Regelung dem Verbraucher 

Sicherheit hinsichtlich der Nachhaltigkeit, der Qualität und der Merkmale des 

Erzeugnisses sowie der Produktionsverfahren und der von ihnen generierten Umwelt- 

und Klimavorteile gibt, zu einer höheren Wertschöpfung bei den betreffenden 

Erzeugnissen führt und die Absatzmöglichkeiten verbessert. 

 

Zu den erwarteten Ergebnissen gehören die weitere Erhöhung der Wiedererkennung 

des EU-Logos des ökologischen Landbaus durch die europäischen Verbraucher und 

bessere Kenntnisse der Informationen, die mit dem ökologischen Logo zur Verfügung 

gestellt werden sollen. Der Eurobarometer-Spezial-Umfrage Nr. 520 zufolge erkennen 

61 % der europäischen Verbraucher das EU-Logo des ökologischen Landbaus. 

 

Die erwartete Wirkung besteht letztlich in der Sensibilisierung für die Qualitätsregelung 

der Union für die ökologische/biologische Produktion sowie der Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit und des Konsums von ökologischen/biologischen Erzeugnissen, 

der Verbesserung ihrer Wahrnehmbarkeit und der Erhöhung ihres Marktanteils. 

 

AGRIP-SIMPLE-2023-IM-SUSTAINABLE (NACHHALTIG) 

 

Informations- und Absatzförderungsprogramme zur Erhöhung des Bekanntheitsgrads 

der Nachhaltigkeit der Landwirtschaft und des Tierschutzes in der Union 

 

Ziele 

Jede Produktionsmethode für das/die geförderte(n) Erzeugnis(se) erstreckt sich 

grundsätzlich auf mindestens zwei der in Artikel 31 Absatz 4 der Verordnung (EU) 

2021/2115 aufgeführten Maßnahmenbereiche, wobei die in Absatz 5 des genannten 

Artikels festgelegten Verpflichtungen einzuhalten sind. 

 

Die erwartete Wirkung besteht letztlich in der Sensibilisierung der europäischen 

Verbraucher für die nachhaltigen Produktionsmethoden der Union, die dem Klima-, 

Umwelt- und Tierschutz förderlich sind, und der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 

und des Konsums nachhaltig erzeugter Agrarerzeugnisse und Lebensmittel in der 

Union, der Verbesserung ihrer Wahrnehmbarkeit und der Erhöhung ihres Marktanteils. 

 

AGRIP-SIMPLE-2023-IM-FRESH FRUIT AND VEGETABLES (FRISCHES OBST 

UND GEMÜSE) 

 

Informations- und Absatzförderungsprogramme zur Steigerung des Verzehrs von 

frischem Obst und Gemüse im Binnenmarkt im Zusammenhang mit ausgewogenen und 
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gesunden Ernährungsgewohnheiten Unter diesem Thema kommen die in Teil IX 

aufgeführten Erzeugnisse sowie frische Bananen gemäß Teil XI von Anhang I der 

Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates infrage. 

 

Die Kommission hat sich dazu verpflichtet, ausgewogene und gesunde 

Ernährungsgewohnheiten zu fördern. Die Maßnahmen müssen die Vorteile des Verzehrs 

von frischem Obst und Gemüse im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung 

hervorheben. Die Aussagen könnten insbesondere auf die folgenden Aspekte abheben: 

Verzehr von mindestens fünf Portionen unterschiedlicher Obst- und Gemüsesorten am 

Tag, Stellenwert von Obst und Gemüse in der Lebensmittelpyramide, positive 

Auswirkungen des Verzehrs von Obst und Gemüse auf die Gesundheit usw. 

 

Ziele 

Das Ziel besteht in der Steigerung des Konsums von frischem Obst und Gemüse aus 

der EU durch die Aufklärung der Verbraucher über ausgewogene und gesunde 

Ernährungsgewohnheiten. 

 

Die erwartete Wirkung besteht letztlich in der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und 

des Konsums der betreffenden Agrarerzeugnisse und Lebensmittel in der Union, der 

Verbesserung ihrer Wahrnehmbarkeit und der Erhöhung ihres Marktanteils. 

 

AGRIP-SIMPLE-2023-IM-CHARACTERISTICS (MERKMALE) 

 

Informations- und Absatzförderungsprogramme zur Hervorhebung der Besonderheiten 

der landwirtschaftlichen Produktionsmethoden in der Union und der Merkmale von 

europäischen Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln sowie der Qualitätsregelungen 

gemäß Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 

 

Ziele 

Ziel ist es, mindestens eine der Besonderheiten der landwirtschaftlichen 

Produktionsmethoden in der Union, insbesondere in Bezug auf Lebensmittelsicherheit, 

Rückverfolgbarkeit, Echtheit, Kennzeichnung, Nährwert und Hygiene, Tier- und 

Umweltschutz sowie Nachhaltigkeit (einschließlich der Vorteile für das Klima, wie die 

Senkung der Treibhausgasemissionen und/oder der verstärkte Abbau von Kohlenstoff), 

und die Merkmale von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln, insbesondere in Bezug 

auf deren Qualität, Geschmack, Vielfalt und Traditionen, hervorzuheben. 

 

Die erwartete Wirkung besteht letztlich in der Sensibilisierung der europäischen 

Verbraucher für die Vorzüge der aus der Union stammenden Agrarerzeugnisse sowie 

der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und des Konsums von Agrarerzeugnissen und 

Lebensmitteln aus der Union, der Verbesserung ihrer Wahrnehmbarkeit und der 

Erhöhung ihres Marktanteils. 

 

 

AGRIP-SIMPLE-2023-TC-ASIA (ASIEN) 

 

Informations- und Absatzförderungsprogramme, die auf eines oder mehrere der 

folgenden Länder ausgerichtet sind: China (einschließlich Hongkong und Macau), Japan, 

Südkorea, Taiwan, Südostasien oder Südasien 

 

Ziele 

Die Informations- und Absatzförderungsprogramme müssen auf eines oder mehrere 

der zu dem entsprechenden Thema aufgeführten Länder ausgerichtet sein. 
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Die Zielsetzungen dieser Programme müssen den allgemeinen und spezifischen Zielen 

gemäß Artikel 2 und den in Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 aufgeführten 

Zielen entsprechen, wobei vor allem die Besonderheiten der landwirtschaftlichen 

Produktionsmethoden in der Union, insbesondere in Bezug auf Lebensmittelsicherheit, 

Rückverfolgbarkeit, Echtheit, Kennzeichnung, Nährwert und Hygiene, Tier- und 

Umweltschutz sowie Nachhaltigkeit (einschließlich der Vorteile für das Klima, wie die 

Senkung der Treibhausgasemissionen und/oder der verstärkte Abbau von Kohlenstoff), 

und die Merkmale von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln, insbesondere in Bezug 

auf deren Qualität, Geschmack, Vielfalt und Traditionen, hervorzuheben sind. 

 

Die erwartete Wirkung besteht letztlich in der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und 

des Konsums von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln der Union, der Verbesserung 

ihrer Wahrnehmbarkeit und der Erhöhung ihres Marktanteils in diesen Zielländern. 

 

AGRIP-SIMPLE-2023-TC-AMERICAS (AMERIKA) 

 

Informations- und Absatzförderungsprogramme, die auf eines oder mehrere der 

folgenden Länder ausgerichtet sind: Kanada, USA oder Mexiko 

 

Ziele 

Die Informations- und Absatzförderungsprogramme müssen auf eines oder mehrere 

der zu dem entsprechenden Thema aufgeführten Länder ausgerichtet sein. 

 

Die Zielsetzungen dieser Programme müssen den allgemeinen und spezifischen Zielen 

gemäß Artikel 2 und den in Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 aufgeführten 

Zielen entsprechen, wobei vor allem die Besonderheiten der landwirtschaftlichen 

Produktionsmethoden in der Union, insbesondere in Bezug auf Lebensmittelsicherheit, 

Rückverfolgbarkeit, Echtheit, Kennzeichnung, Nährwert und Hygiene, Tier- und 

Umweltschutz sowie Nachhaltigkeit (einschließlich der Vorteile für das Klima, wie die 

Senkung der Treibhausgasemissionen und/oder der verstärkte Abbau von Kohlenstoff), 

und die Merkmale von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln, insbesondere in Bezug 

auf deren Qualität, Geschmack, Vielfalt und Traditionen, hervorzuheben sind. 

 

Die erwartete Wirkung besteht letztlich in der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und 

des Konsums von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln der Union, der Verbesserung 

ihrer Wahrnehmbarkeit und der Erhöhung ihres Marktanteils in diesen Zielländern. 

 

 

AGRIP-SIMPLE-2023-TC-OTHERS (ANDERE) 

 

Informations- und Absatzförderungsprogramme, die auf sonstige geografische Gebiete 

ausgerichtet sind 

 

Ziele 

Die Informations- und Absatzförderungsprogramme müssen auf eines oder mehrere 

der zu dem entsprechenden Thema aufgeführten Länder ausgerichtet sein. 

 

Die Zielsetzungen dieser Programme müssen den allgemeinen und spezifischen Zielen 

gemäß Artikel 2 und den in Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 aufgeführten 

Zielen entsprechen, wobei vor allem die Besonderheiten der landwirtschaftlichen 

Produktionsmethoden in der Union, insbesondere in Bezug auf Lebensmittelsicherheit, 

Rückverfolgbarkeit, Echtheit, Kennzeichnung, Nährwert und Hygiene, Tier- und 

Umweltschutz sowie Nachhaltigkeit (einschließlich der Vorteile für das Klima, wie die 

Senkung der Treibhausgasemissionen und/oder der verstärkte Abbau von Kohlenstoff), 
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und die Merkmale von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln, insbesondere in Bezug 

auf deren Qualität, Geschmack, Vielfalt und Traditionen, hervorzuheben sind. 

 

Die erwartete Wirkung besteht letztlich in der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und 

des Konsums von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln der Union, der Verbesserung 

ihrer Wahrnehmbarkeit und der Erhöhung ihres Marktanteils in diesen Zielländern. 

 

 

AGRIP-SIMPLE-2023-TC-ORGANIC OR SUSTAINABLE 

(ÖKOLOGISCH/BIOLOGISCH ODER NACHHALTIG) 

 

Informations- und Absatzförderungsprogramme für ökologische/biologische 

Erzeugnisse im Rahmen der in Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 

Nr. 1144/2014 definierten Qualitätsregelung der Union in Drittländern 

 

oder 

 

Informations- und Absatzförderungsprogramme zur Erhöhung des Bekanntheitsgrads 

der Nachhaltigkeit der Landwirtschaft und des Tierschutzes der Union in Drittländern 

 

Ziele 

 

- Bei Informations- und Absatzförderungsprogrammen für 

ökologische/biologische Erzeugnisse im Rahmen der Qualitätsregelung der 

Union besteht das Ziel in der Erhöhung des Bekanntheitsgrads und der breiteren 

Anerkennung der Qualitätsregelung für die ökologische/biologische Produktion 

der Union. 

 

Informations- und Absatzförderungsprogramme, die sich auf die Qualitätsregelung der 

Union für die Methode der ökologischen/biologischen Produktion beziehen, sollten ein 

Hauptschwerpunkt sein, da diese Regelung dem Verbraucher Sicherheit hinsichtlich der 

Nachhaltigkeit, der Qualität und der Merkmale des Erzeugnisses und der 

Produktionsverfahren und der von ihnen generierten Umwelt- und Klimavorteile gibt, 

zu einer höheren Wertschöpfung bei den betreffenden Erzeugnissen führt und die 

Absatzmöglichkeiten verbessert. 

 

Die erwartete Wirkung besteht letztlich in der Sensibilisierung für die Qualitätsregelung 

der Union für die ökologische/biologische Produktion sowie der Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit und des Konsums von ökologischen/biologischen Erzeugnissen, 

der Verbesserung ihrer Wahrnehmbarkeit und der Erhöhung ihres Marktanteils. 

 

- Bei Informations- und Absatzförderungsprogrammen zur Erhöhung des 

Bekanntheitsgrads der Nachhaltigkeit der Landwirtschaft und des Tierschutzes 

der Union in Drittländern besteht das Ziel in der Hervorhebung der 

Nachhaltigkeit der Landwirtschaft der Union und der Betonung der positiven 

Bedeutung für den Klima-, Umwelt- und Tierschutz. 

 

Jede Produktionsmethode für das/die geförderte(n) Erzeugnis(se) erstreckt sich 

grundsätzlich auf mindestens zwei der in Artikel 31 Absatz 4 der Verordnung (EU) 

2021/2115 aufgeführten Maßnahmenbereiche, wobei die in Absatz 5 des genannten 

Artikels festgelegten Verpflichtungen einzuhalten sind. 

 

Die erwartete Wirkung besteht letztlich in der Sensibilisierung der europäischen 

Verbraucher für die nachhaltigen Produktionsmethoden der Union, die dem Klima-, 

Umwelt- und Tierschutz förderlich sind, und der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
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und des Konsums nachhaltig erzeugter Agrarerzeugnisse und Lebensmittel in der 

Union, der Verbesserung ihrer Wahrnehmbarkeit und der Erhöhung ihres Marktanteils. 

 

Förderfähige Aktivitäten (Gegenstandsbereich) 

Die Aktivitäten, die im Rahmen dieser Aufforderung gefördert werden können, sind 

Informations- und Absatzförderungskampagnen für Erzeugnisse und Systeme, die in 

Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 aufgeführt sind. 

 Weine und Fischerei- oder Aquakulturerzeugnisse können nur Teil einer Kampagne 

sein, sofern diese Kampagne mindestens ein anderes förderfähiges Erzeugnis betrifft, 

das im genannten Artikel aufgeführt ist. 

Nähere Angaben zu den „förderfähigen Aktivitäten“ sind Abschnitt 6 zu entnehmen. 

Erwartete Auswirkungen 

Die erwartete Wirkung dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen besteht 

letztlich in der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und des Verbrauchs von 

Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln aus der EU und/oder der Sensibilisierung für die 

Qualitätsregelungen der Union, der Verbesserung ihrer Wahrnehmbarkeit und der 

Erhöhung ihres Marktanteils in den Zielländern. 

 Weitere Informationen über die Absatzförderung von Agrarerzeugnissen siehe 

Website. 

3. Verfügbare Haushaltsmittel 

Die für die Aufforderung verfügbaren Mittel belaufen sich auf 84 000 000 EUR. 

Spezielle Haushaltsinformationen zu jedem Thema sind der nachstehenden Tabelle zu 

entnehmen. 

Binnenmarkt 

Thema Thema Haushalt Gegenstandsbereich 

1 — AGRIP-SIMPLE-
2023- IM-EU QS*  

7 000 000 EUR Informations- und 
Absatzförderungsprogramme zur 
Erhöhung des Bekanntheitsgrads und 
der Anerkennung der 
Qualitätsregelungen der Union gemäß 
Artikel 5 Absatz 4 Buchstaben a und c 
der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 

2 — AGRIP-SIMPLE-
2023-IM-ORGANIC* 

14 000 000 EUR Informations- und 
Absatzförderungsprogramme zur 
Erhöhung des Bekanntheitsgrads und 
der Anerkennung der Qualitätsregelung 
der Union für die Methode der 
ökologischen/biologischen Produktion 
gemäß Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b 
der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 

3 — AGRIP-SIMPLE-
2023-IM- 
SUSTAINABLE* 

6 000 000 EUR Informations- und 
Absatzförderungsprogramme zur 
Erhöhung des Bekanntheitsgrads der 
Nachhaltigkeit der Landwirtschaft und 
des Tierschutzes der Union 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en
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4 — AGRIP-SIMPLE-
2023-IM-FRESH 
FRUIT AND 
VEGETABLES*,** 

9 100 000 EUR Informations- und 
Absatzförderungsprogramme zur 
Steigerung des Verzehrs von frischem 
Obst und Gemüse im Binnenmarkt im 
Zusammenhang mit ausgewogenen und 
gesunden Ernährungsgewohnheiten 

Unter diesem Thema kommen die in 
Teil IX aufgeführten Erzeugnisse sowie 
frische Bananen gemäß Teil XI von 
Anhang I der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates infrage. 

5 — AGRIP-SIMPLE-
2023- IM-
CHARACTERISTICS* 

5 000 000 EUR Informations- und 
Absatzförderungsprogramme zur 
Hervorhebung der Besonderheiten der 
landwirtschaftlichen 
Produktionsmethoden in der Union und 
der Merkmale von europäischen 
Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln 
sowie der Qualitätsregelungen gemäß 
Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe d der 
Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 

* Alle verwendeten visuellen Informationen und Werbematerialien müssen einen Verweis auf die nationalen 
lebensmittelorientierten Ernährungsleitlinien (FBDG) des/der betreffenden Mitgliedstaats/Mitgliedstaaten für 
das/die geförderte/n Erzeugnis/se enthalten. 

** Vorschläge für Einzellandprogramme zu „Obst und Gemüse“ für den Binnenmarkt sind auch unter anderen 
Themen förderfähig. Die Aussage der Kampagnen zu Obst und Gemüse unter anderen, auf den Binnenmarkt 
ausgerichteten Themen müssen sich von der Betonung der Vorteile des Konsums von Obst und Gemüse im 
Rahmen einer ausgewogenen und gesunden Ernährung unterscheiden (es sei denn, die Vorschläge haben 
Obst und Gemüse mit einem oder mehreren anderen Erzeugnissen zum Gegenstand). 

Drittländer 

Thema Thema Haushalt Gegenstandsbereich 

6 — AGRIP-SIMPLE-
2023-TC-ASIA* 

16 300 000 EUR Informations- und 
Absatzförderungsprogramme, die auf 
eines oder mehrere der folgenden 
Länder ausgerichtet sind: China 
(einschließlich Hongkong und Macau), 
Japan, Südkorea, Taiwan, Südostasien 
oder Südasien 

7 — AGRIP-SIMPLE-
2023-TC-AMERICAS 

9 300 000 EUR Informations- und 
Absatzförderungsprogramme, die auf 
eines oder mehrere der folgenden 
Länder ausgerichtet sind: Kanada, USA 
oder Mexiko 

8 — AGRIP-SIMPLE-
2023- TC-OTHERS* 

12 300 000 EUR Informations- und 
Absatzförderungsprogramme, die auf 
sonstige geografische Gebiete 
ausgerichtet sind 

9 — AGRIP-SIMPLE-
2023-TC-ORGANIC* 
OR SUSTAINABLE*, 
** 

5 000 000 EUR Informations- und 
Absatzförderungsprogramme für 
ökologische/biologische Erzeugnisse im 
Rahmen der in Artikel 5 Absatz 4 
Buchstabe b der Verordnung (EU) 
Nr. 1144/2014 definierten 
Qualitätsregelung der Union in 
Drittländern 
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ODER 

Informations- und 
Absatzförderungsprogramme zur 
Erhöhung des Bekanntheitsgrads der 
Nachhaltigkeit der Landwirtschaft und 
des Tierschutzes der Union in 
Drittländern 

* Programme zur Förderung der am wenigsten entwickelten Länder (LDC) entsprechend der UN-Liste auf 
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf sollten 
mit den Entwicklungszielen der EU kohärent sein. Die Antragsteller werden gebeten, ihre eigene Bewertung 
abzugeben, in der erläutert wird, warum das vorgeschlagene Absatzförderungsprogramm die 
entwicklungspolitischen Ziele der EU in dem am wenigsten entwickelten Land, auf das das 
Förderungsprogramm abzielt, nicht beeinträchtigt. Diese Bewertung wird anhand des Vergabekriteriums der 
„Relevanz“ untersucht. 

** Einzellandprogramme zur Förderung ökologischer/biologischer Erzeugnisse in Drittländern fallen unter 
AGRIP-SIMPLE-2023-TC-ORGANIC. Sie können nicht unter andere Themen fallen, es sei denn, 
ökologische/biologische Erzeugnisse werden mit anderen Erzeugnissen kombiniert. 

Möchte eine vorschlagende Organisation mehrere der vorrangigen Regionen in 

Drittländern mit einem Programm erreichen, sollte sie mehrere Anträge einreichen 

(einen Antrag pro Thema). Alternativ könnte sie auch einen Antrag unter dem Thema 

AGRIP-SIMPLE-2023-TC-OTHERS einreichen. Darunter fallen die geografischen 

Gebiete, die nicht unter den Themen AGRIP-SIMPLE-2023-TC-ASIA und AGRIP-SIMPLE-

2023-TC-AMERICAS aufgelistet sind, aber auch Kombinationen mehrerer der unter 

diesen beiden Themen aufgelisteten vorrangigen Regionen. 

Der für die Aufforderung vorgesehene Haushaltsbetrag hängt allerdings davon ab, dass 

die im Gesamthaushaltsplan der EU für 2023 eingesetzten Mittel nach seiner 

Feststellung durch die EU-Haushaltsbehörde oder im Rahmen der Regelung der 

vorläufigen Zwölftel zur Verfügung stehen. Da es sich um nicht getrennte Mittel handelt, 

hängt dieser Betrag außerdem von der Verfügbarkeit von Mitteln für die 

darauffolgenden drei Jahre ab. 

Wir behalten uns das Recht vor, nicht alle verfügbaren Mittel zu vergeben oder sie 

zwischen den Schwerpunkten der Aufforderung neu zu verteilen, abhängig von den 

eingegangenen Vorschlägen und den Ergebnissen der Bewertung. 

Reichen die für ein bestimmtes Thema in die Rangliste aufgenommenen Vorschläge 

nicht aus, um den gesamten veranschlagten Betrag auszuschöpfen, können die 

verbleibenden Mittel anhand der folgenden Kriterien anderen Themen zugewiesen 

werden: 

(a) Der gesamte Restbetrag der für die vier den Binnenmarkt betreffenden Themen 

veranschlagten Haushaltsmittel wird den auf den Binnenmarkt ausgerichteten 

Projekten zugewiesen, die beim Kriterium für die Qualität die höchste Punktzahl 

erzielt haben, unabhängig davon, unter welches Thema sie fallen. 

(b) Das Gleiche gilt für die beiden Themen für Drittländer. 

(c) Wenn der veranschlagte Betrag dann noch immer nicht ausgeschöpft ist, werden 

die Restbeträge der für den Binnenmarkt und für Drittländer vorgesehenen 

Mittel zusammengefasst und den Projekten mit der höchsten Punktzahl für die 

Qualität zugewiesen, unabhängig davon, auf welchen Schwerpunkt und welches 

Thema sie sich beziehen. 

4. Zeitplan und Fristen 

Zeitplan und Fristen (Richtwerte) 
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Eröffnung der Aufforderung: 19. Januar 2023 

Frist für die Einreichung: 20. April 2023 – 17.00.00 Uhr MEZ 
(Brüssel) 

Bewertung: April-August 2023 

Informationen über 
Bewertungsergebnisse: 

November 2023 

Unterzeichnung der 
Finanzhilfevereinbarung: 

Dezember 2023-Februar 2024 

 

 

5. Zulässigkeit und Unterlagen 

Die Vorschläge müssen vor Ablauf der Einreichungsfrist eingehen (siehe Zeitplan 

Abschnitt 4). 

Die Vorschläge sind elektronisch über das elektronische Einreichungssystem des 

Förder- und Ausschreibungsportals einzureichen (Zugang über die Themenseite im 

Abschnitt Suche Förderung und Ausschreibungen). Eine Einreichung in Papierform ist 

NICHT möglich.  

Vorschläge (einschließlich Anhängen und Nachweisen) müssen unter Verwendung der 

im Einreichungssystem bereitgestellten Formulare eingereicht werden (  NICHT der 

auf der Themenseite verfügbaren Dokumente – sie dienen nur der Information). 

Die Vorschläge müssen vollständig sein und alle verlangten Angaben sowie alle 

vorgeschriebenen Anhänge und Nachweise enthalten: 

− Antragsformular Teil A – mit Verwaltungsangaben zu den Teilnehmern (dem 

künftigen Koordinator und den künftigen Begünstigten) und dem 

zusammenfassenden Finanzplan für das Projekt (direkt online auszufüllen) 

− Antragsformular Teil B – mit der fachlichen Projektbeschreibung (vom 

Einreichungssystem des Portals herunterzuladen, auszufüllen und dann 

zusammenzufügen und wieder hochzuladen) 

− Teil C mit zusätzlichen Projektdaten (direkt online auszufüllen) 

− vorgeschriebene Anhänge und Nachweise (hochzuladen): 

− Ausführlicher Finanzplan (die Vorlage steht im Einreichungssystem zur 

Verfügung) 

− Lebenslauf des Projektkoordinators und gegebenenfalls Lebensläufe des 

Projektteams 

− Liste aller von der EU geförderten Projekte der letzten drei Jahre mit 

Angabe der vorherigen Projekte, für die der Vorschlag eine Fortsetzung 

gemäß Artikel 1 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/1829 

der Kommission darstellt (die Vorlage steht in Teil B zur Verfügung) 

− Tätigkeitsberichte des letzten Jahres 

− Nachweise, aus denen hervorgeht, dass die Antragsteller Organisationen 

oder Einrichtungen gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 1144/2014 sind (siehe Abschnitt unten) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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− Für jeden Antragsteller Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass er die 

Repräsentativitätskriterien gemäß Artikel 1 der Delegierten Verordnung 

(EU) 2015/1829 der Kommission erfüllt (siehe Abschnitt unten) 

 

Bitte beachten Sie, dass die in den zusammengefassten Finanzplan (der direkt online 

auszufüllen ist) eingetragenen Beträge den im ausführlichen Finanzplan ermittelten 

Beträgen entsprechen müssen. Im Fall von Diskrepanzen sind die Beträge im 

zusammengefassten Online-Finanzplan maßgeblich. 

Bei der Einreichung des Vorschlags müssen Sie bestätigen, dass Sie für alle 

Antragsteller handlungsbevollmächtigt sind. Darüber hinaus müssen Sie bestätigen, 

dass die Angaben im Antrag korrekt und vollständig sind und dass die Teilnehmer die 

Bedingungen für den Erhalt von EU-Fördermitteln erfüllen (insbesondere 

Förderfähigkeit, finanzielle und operative Leistungsfähigkeit, Ausschluss usw.). Vor der 

Unterzeichnung der Finanzhilfe muss jeder Begünstigte dies erneut bestätigen, indem 

er eine ehrenwörtliche Erklärung unterzeichnet. Vorschläge ohne vollständige 

Unterstützung werden abgelehnt.  

Ihr Antrag muss lesbar, zugänglich und druckbar sein. 

Die Vorschläge sind auf 70 Seiten begrenzt. Die Bewerter werden keine zusätzlichen 

Seiten berücksichtigen. 

 Weitere Informationen über den Einreichungsprozess (einschließlich IT-

Aspekten): siehe Online-Handbuch. 

 

6. Förderfähigkeit 

Förderfähige Teilnehmer 

Um förderfähig zu sein, müssen Antragsteller: 

− juristische Personen (öffentliche oder private Einrichtungen) sein; 

− einen Sitz in einem EU-Mitgliedstaat (einschließlich überseeischer Länder und 

Gebiete (ÜLG)) haben; 

− eine förderfähige Organisation oder Einrichtung gemäß Artikel 7 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 sein: 

− in einem Mitgliedstaat ansässige Branchen- oder Dachverbände, die den 

jeweiligen Wirtschaftszweig oder die jeweiligen Wirtschaftszweige in 

diesem Mitgliedstaat repräsentieren, und insbesondere die 

Branchenverbände gemäß Artikel 157 der Verordnung (EU) 

Nr. 1308/2013 und die Vereinigungen gemäß Artikel 3 Nummer 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 1151/2012, vorausgesetzt, sie repräsentieren einen 

geschützten Namen im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012, der 

Gegenstand des jeweiligen Programms ist; 

− Erzeugerorganisationen oder Vereinigungen von Erzeugerorganisationen 

gemäß den Artikeln 152 bzw. 156 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, 

die von einem Mitgliedstaat anerkannt wurden; oder 

− Stellen der Agrar- und Ernährungswirtschaft, deren Ziele und Tätigkeiten 

in der Bereitstellung von Informationen über und der Förderung von 

Agrarerzeugnissen bestehen und denen von dem betreffenden 

Mitgliedstaat ein klar umrissener öffentlicher Auftrag in diesem Bereich 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
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erteilt wurde; diese Stellen müssen sich mindestens zwei Jahre vor dem 

Zeitpunkt der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen gemäß 

Artikel 8 Absatz 2 in dem jeweiligen Mitgliedstaat rechtmäßig 

niedergelassen haben. 

Die oben genannten vorschlagenden Organisationen können einen Vorschlag 

einreichen, sofern sie gemäß den in Artikel 1 Absatz 1 oder 2 der Delegierten 

Verordnung (EU) 2015/1829 der Kommission vom 23. April 2015 festgelegten 

Bedingungen für den/das von dem Vorschlag betroffene/n Wirtschaftszweig oder 

Erzeugnis repräsentativ sind. Im Einzelnen gelten die folgenden Bestimmungen: 

− Branchen- oder Dachverbände mit Sitz in einem Mitgliedstaat oder auf EU-Ebene 

gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) 

Nr. 1144/2014 gelten als repräsentativ für den von dem Programm betroffenen 

Wirtschaftszweig: 

− sofern sie mindestens 50 % der Erzeuger stellen oder mindestens 50 % 

der Menge oder des Wertes der vermarktbaren Produktion des/der 

betreffende(n) Erzeugnisse(s) oder des betreffenden Wirtschaftszweigs 

in dem betreffenden Mitgliedstaat oder auf EU-Ebene auf sie entfällt; oder 

− sofern es sich um einen vom Mitgliedstaat anerkannten Branchenverband 

gemäß Artikel 158 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates oder gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 

Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates handelt; 

− Vereinigungen im Sinne von Artikel 3 Nummer 2 der Verordnung (EU) 

Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie im Sinne von 

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 gelten als 

repräsentativ für den gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 geschützten 

Namen und fallen unter das Programm, wenn mindestens 50 % der Menge oder 

des Wertes der vermarktbaren Produktion des/der Erzeugnisse(s), dessen/deren 

Name geschützt ist, auf sie entfällt; 

− Erzeugerorganisationen oder Vereinigungen von Erzeugerorganisationen gemäß 

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 gelten als 

repräsentativ für das/die betreffende(n) Erzeugnis(se) oder den von dem 

Programm betroffenen Wirtschaftszweig, wenn sie von dem betreffenden 

Mitgliedstaat im Einklang mit den Artikeln 154 oder 156 der Verordnung (EU) 

Nr. 1308/2013 oder gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 

anerkannt wurden; 

− Stellen der Agrar- und Ernährungswirtschaft gemäß Artikel 7 Absatz 1 

Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 gelten für den/die von dem 

Programm betroffenen Wirtschaftszweig(e) als repräsentativ, wenn Vertreter 

des/der betreffenden Erzeugnis(se) oder des betreffenden Wirtschaftszweigs 

unter ihren Mitgliedern sind. 

Niedrigere Repräsentativitätsschwellen als 50 % können angenommen werden, wenn 

die vorschlagende Organisation im vorgelegten Vorschlag nachweist, dass besondere 

Umstände gegeben sind, einschließlich Angaben über die Marktstruktur, die es 

rechtfertigen würden, die vorschlagende Organisation als für das/die betreffende(n) 

Erzeugnis(se) oder den betreffenden Wirtschaftszweig repräsentativ anzusehen. 

Die Begünstigten müssen sich – vor der Einreichung des Vorschlags – im 

Teilnehmerregister registrieren. 

Zur Beurteilung der Förderfähigkeit der Teilnehmer sind die folgenden Unterlagen 

einzureichen: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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- private Einrichtung: Auszug aus dem Amts- oder Gesetzblatt, Kopie der 

Satzung/Statuten, Auszug aus dem Handels- oder Vereinsregister, Nachweis 

über die Umsatzsteuerpflicht (sind Handelsregister- und Umsatzsteuernummer 

identisch, wie dies in einigen Ländern der Fall ist, wird nur eines dieser 

Dokumente benötigt); 

- öffentlich-rechtliche Einrichtung: Kopie der Urkunde oder des Beschlusses, mit 

der bzw. dem das Bestehen des öffentlich-rechtlichen Unternehmens 

nachgewiesen wird, oder ein anderer amtlicher Nachweis für das Bestehen der 

öffentlich-rechtlichen Körperschaft; 

- Einrichtungen ohne Rechtspersönlichkeit: Dokumente, die nachweisen, dass 

der/die Vertreter befugt ist/sind, im Namen der Einrichtung rechtliche 

Verpflichtungen einzugehen. 

Andere Unternehmen können an anderen Konsortialrollen teilnehmen, z. B. assoziierte 

Partner, Subunternehmer, Dritte, die Sachbeiträge leisten usw. (siehe Abschnitt 13). 

 Antragsteller können AGRIP-Fördermittel für Informations- und 

Absatzförderungsmaßnahmen, die für dasselbe Erzeugnis oder dieselbe Regelung in 

demselben geografischen Markt durchgeführt werden, nicht mehr als zweimal 

hintereinander erhalten.6 

Sonderfälle 

Einrichtungen ohne Rechtspersönlichkeit – Stellen, die nach geltendem nationalen 

Recht keine Rechtspersönlichkeit besitzen, können ausnahmsweise teilnehmen, sofern 

ihre Vertreter die Fähigkeit haben, rechtliche Verpflichtungen im Namen der Stellen 

einzugehen, und sie in gleichwertiger Weise wie Rechtspersonen Gewähr dafür bieten, 

dass die finanziellen Interessen der Union geschützt sind.7 

Verbände und Interessengemeinschaften – Einrichtungen, die sich aus Mitgliedern 

zusammensetzen, können als „einzige Begünstigte“ oder „Begünstigte ohne 

Rechtspersönlichkeit“ teilnehmen.8  Bitte beachten Sie, dass die Mitglieder, wenn die 

Maßnahme durchgeführt wird, auch teilnehmen sollten (entweder als Begünstigte oder 

als Empfänger finanzieller Unterstützung für Dritte, andernfalls können ihre Kosten 

nicht durch die Maßnahme gedeckt werden). 

Restriktive Maßnahmen der EU – Ausnahmeregelungen gelten für bestimmte 

Unternehmen (z. B. Unternehmen, die den Restriktiven Maßnahmen der EU gemäß 

Artikel 29 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und Artikel 215 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der EU (AEUV) unterliegen,9 sowie Einrichtungen, die unter die 

Leitlinien Nr. 2013/C 205/0510 der Kommission fallen). Diese Unternehmen sind nicht 

berechtigt, in irgendeiner Funktion teilzunehmen, einschließlich als Begünstigte, 

assoziierte Partner, Dritte, die Sachleistungen leisten, Subunternehmer oder 

Empfänger finanzieller Unterstützung für Dritte (sofern zutreffend). 

 
6  Siehe Artikel 1 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/1829 der Kommission. 
7  Siehe Artikel 197 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (,EU, Euratom) 2018/1046 (EU-

Haushaltsordnung). 
8  Die Definitionen sind in Artikel 187 Absatz 2 und Artikel 197 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU, 

Euratom) 2018/1046 (EU-Haushaltsordnung) zu finden. 
9  Bitte beachten Sie, dass das Amtsblatt der Europäischen Union die offizielle Liste enthält und im 

Konfliktfall deren Inhalt Vorrang vor dem des EU-Sanktionsplans hat. 
10  Leitlinien Nr. 2013/C 205/05 der Kommission über die Förderfähigkeit israelischer Einrichtungen und 

ihrer Tätigkeiten in den von Israel seit Juni 1967 besetzten Gebieten im Hinblick auf von der EU 
finanzierte Zuschüsse, Preisgelder und Finanzinstrumente ab 2014 (ABl. C 205 vom 19.7.2013, S. 9). 

http://www.sanctionsmap.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:205:FULL:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1535046024012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1535046024012
http://www.sanctionsmap.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:205:FULL:EN:PDF


Aufforderung: AGRIP-SIMPLE-2023 

17 

 Weitere Informationen: siehe Rules for Legal Entity Validation, LEAR Appointment 

and Financial Capacity Assessment (Regeln für die Validierung von Rechtsträgern, die 

Ernennung des LEAR und die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit). 

Zusammensetzung des Konsortiums 

Vorschläge müssen von einer oder mehreren Organisationen gemäß Artikel 7 Absatz 1 

Buchstaben a, c und d der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 eingereicht werden, die aus 

dem gleichen Mitgliedstaat stammen und die Bedingungen für die Repräsentativität des 

Erzeugnisses des geförderten Sektors einhalten müssen. 

Die Branchen- oder Dachverbände der EU, die auf EU-Ebene für das geförderte 

Erzeugnis oder den geförderten Wirtschaftszweig repräsentativ sind (Artikel 7 Absatz 1 

Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014), sind von dieser Aufforderung 

ausgeschlossen. 

Förderfähige Tätigkeiten 

In Abschnitt 2 oben sind förderfähige Aktivitäten aufgeführt. 

Die Informations- und Absatzförderungskampagnen können folgende Maßnahmen 

abdecken: 

1. Projektmanagement 

2. Öffentlichkeitsarbeit 

− PR-Maßnahmen 

− Presseveranstaltungen 

3. Website, soziale Medien 

− Einrichtung, Aktualisierung, Pflege einer Website 

− Soziale Medien (Einrichtung von Benutzerkonten, regelmäßige Posts) 

− Sonstige (mobile Apps, E-Learning-Plattformen, Webinare usw.) 

4. Werbung 

− Druckerzeugnisse 

− TV 

− Rundfunk 

− Internet 

− Außenwerbung 

− Kino 

5. Kommunikationsmittel 

− Veröffentlichungen, Medienpakete, Werbeartikel 

− Werbefilme 

6. Veranstaltungen 

− Messestände 

− Seminare, Workshops, Treffen zwischen Unternehmen, Schulungen für 

Händler/Köche, Aktivitäten an Schulen 

− Restaurantwochen 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/rules-lev-lear-fca_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/rules-lev-lear-fca_en.pdf
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− Sponsoring von Veranstaltungen 

− Studienreisen nach Europa 

7. Werbemaßnahmen in Verkaufsstellen 

− Verkostungen 

− Sonstiges: Werbung in Veröffentlichungen von Einzelhändlern, POS-

Werbung 

 Verkostungen und die Verteilung von Kostproben sind im Zusammenhang mit im 

Binnenmarkt durchgeführten Kampagnen für einen verantwortungsvollen Umgang mit 

Alkohol nicht gestattet; diese Aktivitäten sind jedoch zulässig, wenn sie die 

Durchführung von Informationsmaßnahmen zu den Qualitätsregelungen und zur 

Methode der ökologischen/biologischen Produktion ergänzen und unterstützen. 

Die Maßnahmen sollten Maßnahmen ergänzen und sich nicht mit den Maßnahmen 

überschneiden, die aus der Gemeinsamen Agrarpolitik und/oder über die Mittel oder 

Instrumente der verschiedenen Mitgliedstaaten, die auf nationaler Ebene die 

Absatzförderung von Agrarerzeugnissen unterstützen, finanziert werden. Die Projekte 

müssen so konzipiert sein, dass sie andere private oder öffentliche Aktivitäten 

ergänzen, die von der/den vorschlagenden Organisation(en) auf den Zielmärkten 

durchgeführt werden. Synergien mit solchen Aktivitäten müssen sichergestellt werden. 

Die Projekte sollten die Ergebnisse früherer kofinanzierter Kampagnen berücksichtigen, 

indem ihre Auswirkungen und Gründe für die erneute Einreichung klar beschrieben 

werden. 

Die Komplementaritäten müssen im Projektvorschlag (Teil B des Antragsformulars) 

beschrieben werden. 

Die Projekte müssen den politischen Interessen und Prioritäten der EU entsprechen 

(z. B. Umwelt-, Klima-, Sozial-, Entwicklungs- und Handelspolitik usw.). 

Die Vorschläge müssen: 

a) gewährleisten, dass die Maßnahmen von Durchführungsstellen gemäß Artikel 13 

der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 umgesetzt werden. Die vorschlagenden 

Organisationen müssen die für die Durchführung der Programme zuständigen 

Stellen auswählen, wobei auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und das 

Nichtbestehen von Interessenkonflikten zu achten ist (siehe Artikel 2 der 

Delegierten Verordnung (EU) 2015/1829 der Kommission). Die vorschlagende 

Organisation muss dafür sorgen, dass die für die Durchführung des Programms 

zuständige Stelle spätestens vor der Unterzeichnung der 

Finanzhilfevereinbarung ausgewählt wird (siehe Artikel 10 der 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/1831 der Kommission); 

b) dafür sorgen, dass die Kosten der Maßnahmen, die die vorschlagende 

Organisation selbst durchzuführen gedenkt, die marktüblichen Sätze nicht 

übersteigen, wenn sie vorschlägt, bestimmte Teile des Vorschlags selbst 

umzusetzen; 

c) den EU-Vorschriften über die betreffenden Erzeugnisse und ihre Vermarktung 

entsprechen und eine EU-weite Dimension aufweisen sowie allen Bestimmungen 

von Artikel 3 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/1829 der 

Kommission entsprechen; 

d) bei Vorschlägen für den Binnenmarkt, die auf eine oder mehrere der in Artikel 5 

Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 genannten Regelungen 

ausgerichtet sind, sollte sich ihre die EU betreffende Hauptaussage auf diese 
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Regelung(en) konzentrieren. Wenn diese Regelung(en) in diesem Programm 

durch ein oder mehrere Erzeugnisse veranschaulicht wird/werden, 

muss/müssen sie neben der die EU betreffenden Hauptaussage eine 

untergeordnete Aussage vermitteln; 

e) bei Aussagen, die Informationen zu den Auswirkungen auf die Gesundheit 

enthalten: 

− im Binnenmarkt mit dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des 

Europäischen Parlaments und des Rates11 im Einklang stehen oder von der 

in dem Mitgliedstaat, in dem die Maßnahmen durchgeführt werden, für die 

öffentliche Gesundheit zuständigen nationalen Behörde genehmigt worden 

sein; 

− in Drittländern von der in dem Land, in dem die Maßnahmen durchgeführt 

werden, für die öffentliche Gesundheit zuständigen nationalen Behörde 

genehmigt worden sein; 

f) für Vorschläge, die die Nennung von Ursprungsangaben oder Marken vorsehen, 

die in Kapitel II der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1831 genannten 

Vorschriften einhalten. 

Für die Bewertung der Förderfähigkeit der geplanten Maßnahmen müssen die folgenden 

Informationen vorgelegt werden: 

− Für Vorschläge, die einzelstaatliche Qualitätsregelungen zum Gegenstand 

haben, sind entsprechende Nachweise oder Verweise auf öffentlich verfügbare 

Quellen vorzulegen, die belegen, dass die Qualitätsregelung von dem 

betreffenden Mitgliedstaat offiziell anerkannt ist;12 

− Für Vorschläge, die auf den Binnenmarkt ausgerichtet sind und eine Aussage 

über gesunde Ernährungsgewohnheiten oder einen verantwortungsvollen 

Umgang mit Alkohol vermitteln, ist zu beschreiben, inwiefern das 

vorgeschlagene Programm und seine Aussage(n) den einschlägigen 

einzelstaatlichen Vorschriften entsprechen, die in dem Mitgliedstaat, in dem das 

Programm durchgeführt werden soll, im Bereich der öffentlichen Gesundheit 

gelten (einschließlich Verweisen oder Unterlagen, die diese Aussagen stützen). 

Finanzielle Unterstützung für Dritte ist für Finanzhilfen unter folgenden Bedingungen 

zulässig: 

− Die finanzielle Unterstützung wird nur Unternehmen gewährt, die mit dem 

Begünstigten verbunden sind
13

 und bereits im Projektvorschlag aufgeführt sind. 

− Das Projekt legt den Höchstbetrag der finanziellen Unterstützung für jeden 

Dritten sowie die Kriterien und Verfahren für die Gewährung der finanziellen 

Unterstützung fest. 

− Die Begünstigten stellen sicher, dass die für die Maßnahme in Rechnung 

gestellten Kosten auf die tatsächlichen Kosten, die diesen Dritten entstanden 

sind, begrenzt sind und dass die Unternehmen dem Grundsatz der 

 
11  Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 

über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel (ABl. L 404 vom 30.12.2006, 
S. 9). 

12  Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 487). 

13  „Verbundene Unternehmen“ sind Unternehmen, die eine Verbindung zum Begünstigten haben, 
insbesondere eine rechtliche oder kapitalmäßige Verbindung, die weder auf die Maßnahme beschränkt 
ist noch ausschließlich zum Zweck ihrer Umsetzung gegründet wurde. 
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Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung entsprechen und über ihre Kosten Buch 

führen. 

Geografischer Standort (Zielländer) 

Die Vorschläge müssen sich auf Maßnahmen beziehen, die auf ein oder mehrere Länder 

abzielen, die unter das ausgewählte Thema der Aufforderung fallen. 

Vorschläge, die auf den Binnenmarkt ausgerichtet sind, müssen 

− in mindestens zwei Mitgliedstaaten mit einem stimmigen Anteil an den 

zugewiesenen Mitteln umgesetzt werden, wobei insbesondere die jeweilige 

Marktgröße in jedem der betreffenden Mitgliedstaaten zu berücksichtigen ist, 

oder 

− in einem Mitgliedstaat, wenn sich dieser Mitgliedstaat von dem 

Herkunftsmitgliedstaat der vorschlagenden Organisation(en) unterscheidet, 

sofern sie sich nicht auf die Qualitätsregelungen der EU gemäß Artikel 5 Absatz 4 

Buchstaben a, b oder c der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 beziehen oder eine 

Aussage über gesunde Ernährungsgewohnheiten vermitteln. 

Laufzeit 

Die Projekte sollten eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten und eine Höchstlaufzeit von 

36 Monaten haben. 

In den Vorschlägen sollte die Dauer der Maßnahme angegeben werden. 

7. Finanzielle und operative Leistungsfähigkeit und Ausschluss 

Finanzielle Leistungsfähigkeit 

Die Antragsteller müssen über stabile und hinreichende Ressourcen verfügen, um 

die Projekte erfolgreich durchführen und ihren Beitrag leisten zu können. 

Organisationen, die an mehreren Projekten teilnehmen, müssen über ausreichende 

Kapazitäten verfügen, um alle diese Projekte umzusetzen. 

Die Überprüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit erfolgt auf der Grundlage der 

Dokumente, die Sie in einem späteren Stadium der Bewertung in das 

Teilnehmerregister hochladen müssen (z. B. Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz, 

Geschäftsplan, von einem zugelassenen externen Prüfer erstellter Prüfungsbericht, der 

die Konten für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr bestätigt, usw.). Die Analyse 

wird auf neutralen finanziellen Indikatoren basieren, aber auch andere Aspekte 

berücksichtigen, wie die Abhängigkeit von EU-Mitteln sowie Verluste und Einnahmen in 

den Vorjahren. 

Die Überprüfung findet normalerweise für alle Begünstigten statt, außer für 

− öffentliche Einrichtungen (nach nationalem Recht gegründete öffentliche 

Einrichtungen, einschließlich lokaler, regionaler oder nationaler Behörden); 

− wenn die einzelne beantragte Finanzhilfe 60 000 EUR nicht übersteigt. 

Operative Leistungsfähigkeit 

Die Antragsteller müssen über das Know-how, die Qualifikationen und die 

Ressourcen verfügen, um die Projekte erfolgreich umzusetzen und ihren Anteil 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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beizutragen (einschließlich ausreichender Erfahrung mit Projekten vergleichbarer Größe 

und Art). 

Die Antragsteller müssen nachweisen, dass mindestens eine natürliche Person, die im 

Rahmen eines mit dem Antragsteller geschlossenen Arbeitsvertrags tätig (oder der 

Maßnahme auf der Grundlage eines gleichwertigen Dienstverhältnisses, einer 

Entsendung gegen Bezahlung oder eines anderen direkten Vertrags, z. B. über die 

Erbringung von Dienstleistungen, zugeteilt) ist, zum Projektmanager bestimmt wird. 

Der Projektmanager muss über mindestens drei Jahre Erfahrung im Bereich 

Projektmanagement verfügen. 

Die operative Leistungsfähigkeit wird zusammen mit dem Kriterium für die Qualität auf 

der Grundlage der Kompetenz und Erfahrung der Antragsteller und ihrer Projektteams 

bewertet, einschließlich der (personellen, technischen und sonstigen) operativen 

Ressourcen, oder ausnahmsweise auf der Grundlage der Maßnahmen, die 

vorgeschlagen werden, um diese Ressourcen bis zum Zeitpunkt des Beginns der 

Ausführung der Aufgaben zu erlangen. 

Wenn die Bewertung des Zuschlagskriteriums positiv ist, wird davon ausgegangen, dass 

die Antragsteller über eine ausreichende operative Leistungsfähigkeit verfügen. 

Antragsteller müssen ihre operative Leistungsfähigkeit anhand der folgenden Angaben 

belegen: 

− Allgemeine Profile (Qualifikationen und Erfahrungen) des Personals, das für das 

Management und die Umsetzung des Projekts verantwortlich ist (z. B. 

Lebenslauf des Projektmanagers, Lebensläufe des Kernprojektteams usw.); 

− Liste der von der EU geförderten Projekte in den letzten drei Jahren; 

− Tätigkeitsberichte der Antragsteller des letzten Jahres; 

− Sofern vorschlagende Organisationen vorschlagen, bestimmte Teile des 

Vorschlags selbst durchzuführen: eine Beschreibung der Aktivitäten, die zeigt, 

dass sie über mindestens drei Jahre Erfahrung mit der Durchführung von 

Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen verfügen. 

Falls erforderlich, können zusätzliche Nachweise angefordert werden, um die operative 

Leistungsfähigkeit eines Antragstellers zu bestätigen. 

Ausschluss 

Antragsteller, die einem Ausschlussbeschluss der EU unterliegen bzw. die sich in 

einer der folgenden Ausschlusssituationen befinden und infolgedessen von der 

Gewährung von EU-Fördermitteln ausgeschlossen sind, können NICHT teilnehmen:14 

− Konkurs, Liquidation, gerichtliche Angelegenheiten, Vergleiche, Aussetzung der 

Geschäftstätigkeit oder ähnliche Verfahren (einschließlich Verfahren für 

Personen mit unbeschränkter und gesamtschuldnerischer Haftung für die 

Schulden des Antragstellers); 

− Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von 

Sozialversicherungsbeiträgen oder Steuern (einschließlich durch Personen mit 

unbeschränkter und gesamtschuldnerischer Haftung für die Schulden des 

Antragstellers); 

 
14  Siehe Artikel 136 und 141 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 (EU-Haushaltsordnung). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1535046024012
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− Schuldig des schweren beruflichen Fehlverhaltens15 (einschließlich von Personen 

mit Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnissen, wirtschaftlichen 

Eigentümern oder Personen, die für die Gewährung/Umsetzung der Finanzhilfe 

wesentlich sind); 

− Begangener Betrug, Korruption, Verbindungen zu einer kriminellen Vereinigung, 

Geldwäsche, terroristische Verbrechen (einschließlich Terrorismusfinanzierung), 

Kinderarbeit oder Menschenhandel (einschließlich von Personen mit 

Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnissen, wirtschaftlichen 

Eigentümern oder Personen, die für die Gewährung/Umsetzung der Finanzhilfe 

wesentlich sind); 

− Erwiesene erhebliche Mängel bei der Erfüllung der Hauptauflagen aus einem von 

der EU vergebenen Auftrag, einer Finanzhilfevereinbarung, einem verliehenen 

Preis, einem Sachverständigenvertrag oder Ähnlichem (einschließlich von 

Personen mit Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnis, 

wirtschaftlichen Eigentümern oder natürlichen Personen, die für die 

Gewährung/Umsetzung der Finanzhilfe wesentlich sind); 

− Erwiesene Unregelmäßigkeiten im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung 

(EG, Euratom) Nr. 2988/95 (einschließlich von Personen mit Vertretungs-, 

Entscheidungs- oder Kontrollbefugnis, wirtschaftlichen Eigentümern oder 

natürlichen Personen, die für die Gewährung/Umsetzung der Finanzhilfe 

wesentlich sind); 

− Gründung in einem anderen Hoheitsgebiet mit der Absicht, steuerliche, soziale 

oder sonstige rechtliche Verpflichtungen im Herkunftsland zu umgehen, oder 

Gründung einer anderen Stelle zu diesem Zweck (einschließlich von Personen 

mit Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnis, wirtschaftlichen 

Eigentümern oder Personen, die für die Gewährung/Umsetzung der Finanzhilfe 

wesentlich sind). 

Antragsteller werden auch abgelehnt, wenn sich Folgendes herausstellt:16 

− Während des Vergabeverfahrens haben sie Informationen, die als 

Voraussetzung für die Teilnahme erforderlich waren, falsch dargestellt, oder sie 

haben diese Informationen nicht bereitgestellt. 

− Sie haben zuvor an der Erstellung von Unterlagen für die Aufforderung 

mitgewirkt, und dadurch ist eine Wettbewerbsverzerrung entstanden, die auf 

andere Weise nicht behoben werden kann (Interessenkonflikt). 

8. Bewertungs- und Vergabeverfahren 

Die Vorschläge müssen gemäß dem Standardverfahren für die Einreichung und 

Bewertung eingereicht werden (einstufige Einreichung + einstufige Bewertung). 

Ein Bewertungsausschuss (mit Unterstützung unabhängiger externer Experten) wird 

alle Anträge prüfen. Die Vorschläge werden zunächst im Hinblick auf die formalen 

Anforderungen geprüft (Zulässigkeit und Förderfähigkeit, siehe Abschnitte 5 und 6). 

Vorschläge, die für zulässig und förderfähig erachtet wurden, werden (für die einzelnen 

Themen) im Hinblick auf die operative Leistungsfähigkeit und die Vergabekriterien 

 
15  Zu beruflichem Fehlverhalten gehören: Verletzung ethischer Berufsstandards, Fehlverhalten mit 

Auswirkungen auf die berufliche Glaubwürdigkeit, falsche Erklärungen/falsche Darstellung von 
Informationen, Teilnahme an einem Kartell oder einer anderen Vereinbarung, die den Wettbewerb 
verzerrt, Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums, Versuch der Beeinflussung von 
Entscheidungsprozessen oder des Erhalts vertraulicher Informationen von staatlichen Behörden, um 
Vorteile zu erzielen. 

16  Siehe Artikel 141 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 (EU-Haushaltsordnung). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31995R2988&qid=1501598622514
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1535046024012
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geprüft (siehe Abschnitte 7 und 9) und anschließend entsprechend der vergebenen 

Punktzahl in eine Reihenfolge gebracht. 

Für Vorschläge mit derselben Punktzahl (innerhalb desselben Themas) wird eine 

Prioritätsreihenfolge gemäß dem folgenden Ansatz festgelegt: 

 

Für jede Gruppe von Ex-aequo-Vorschlägen, beginnend mit der Gruppe mit der 

höchsten Punktzahl und in absteigender Reihenfolge, werden Vorschläge priorisiert, die 

eine Diversifizierung in Bezug auf Erzeugnisse oder Zielmärkte ermöglichen. 

Dies bedeutet, dass zwischen ex-aequo-Anträgen innerhalb desselben Themas 

Anträgen Vorrang eingeräumt wird, die in den höherrangigen Vorschlägen noch nicht 

vertreten sind, erstens in Bezug auf Erzeugnisse, zweitens in Bezug auf den Zielmarkt. 

Wenn diese Kriterien nicht angewendet werden können, werden Projekte mit der 

höchsten Punktzahl für einzelne Zuschlagskriterien ausgewählt. 

Wir werden zunächst die Projektergebnisse für das Zuschlagskriterium „Relevanz“ 

vergleichen. Wenn diese Bewertungen gleich sind, basiert die Priorität auf den 

Bewertungen für das Kriterium „Wirkung“. Wenn diese Bewertungen gleich sind, basiert 

die Priorität auf den Bewertungen für das Kriterium „Qualität“. 

Dieser Grundsatz gilt entsprechend auch für zusammengefasste Ranglisten, die sich 

aus der Umschichtung der veranschlagten Beträge zwischen den Themen der 

Aufforderung ergeben (siehe unten Buchstabe c). 

Kriterien für die Umschichtung der veranschlagten Beträge 

Reichen die für ein bestimmtes Thema in die Rangliste aufgenommenen Vorschläge 

nicht aus, um den gesamten veranschlagten Betrag auszuschöpfen, können die 

verbleibenden Mittel anhand der folgenden Kriterien anderen Themen zugewiesen 

werden: 

(a) Der gesamte für die fünf den Binnenmarkt betreffenden Themen veranschlagte 

Restbetrag wird den auf den Binnenmarkt ausgerichteten Projekten zugewiesen, 

die die höchste Punktzahl erzielt haben, unabhängig davon, unter welches 

Thema sie fallen; 

(b) derselbe Ansatz wird für die vier Themen für Drittländer gewählt; 

(c) wenn der veranschlagte Betrag dann noch immer nicht ausgeschöpft ist, werden 

die Restbeträge der für den Binnenmarkt und für Drittländer vorgesehenen 

Mittel zusammengefasst und den Projekten mit der höchsten Punktzahl 

zugewiesen, unabhängig davon, auf welchen Schwerpunkt und welches Thema 

sie sich beziehen. Die Reihenfolge der Ranglisten wird strikt eingehalten. 

Die Europäische Kommission wird einen Durchführungsrechtsakt zur Ermittlung der 

ausgewählten Vorschläge, etwaiger Änderungen und der entsprechenden Haushalte 

(Vergabeentscheidung) erlassen. In dieser Entscheidung werden die gemäß Artikel 15 

der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 für einen finanziellen Beitrag aus dem EU-Haushalt 

ausgewählten und genehmigten Programme aufgelistet. Diese Entscheidung wird den 

zuständigen Mitgliedstaaten zugeleitet. 

Sobald die Kommission diese Entscheidung angenommen hat, leitet sie Kopien der 

ausgewählten Vorschläge an die betreffenden Mitgliedstaaten weiter. Die 

Mitgliedstaaten teilen den vorschlagenden Organisationen unverzüglich mit, ob ihre 

Anträge akzeptiert wurden. 
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9. Zuschlagskriterien 

Die Zuschlagskriterien für diese Aufforderung lauten wie folgt: 

− Relevanz (25 Punkte): 

− Relevanz der vorgeschlagenen Maßnahme für die in Artikel 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 genannten allgemeinen und Einzelziele, 

die in Artikel 3 dieser Verordnung genannten Ziele sowie die unter den 

entsprechenden thematischen Dringlichkeitsstufen der Aufforderung 

genannten Prioritäten, Ziele und erwarteten Ergebnisse. 

− Beitrag des vorgeschlagenen Projekts zur Informations- und 

Absatzförderung in Bezug auf die Klima- und Umweltziele der GAP, die 

Ziele des Grünen Deals und die Ziele der Strategie „Vom Erzeuger zum 

Verbraucher“, insbesondere in Bezug auf die Nachhaltigkeit von 

Produktion und Verbrauch. 

− Qualität und Relevanz der Marktanalyse. 

− Kohärenz der Maßnahmenstrategie, spezieller Ziele, Zielgruppen und 

Kernbotschaften. 

− Die EU betreffende Aussage der Kampagne. 

− Qualität (50 Punkte): 

− Angemessene Auswahl der Maßnahmen unter Berücksichtigung der Ziele 

und der Maßnahmenstrategie, geeigneter Kommunikationsmix, 

Synergien zwischen den Maßnahmen. 

− Prägnante Beschreibung der Maßnahmen und zu erbringenden 

Leistungen. 

− Qualität der vorgeschlagenen Evaluierungsmethoden und Indikatoren. 

− Ausgewogene Zuweisung der Finanzmittel entsprechend den Zielen und 

dem Umfang der Maßnahmen. 

− Klare Beschreibung der veranschlagten Kosten und Genauigkeit des 

Budgets. 

− Kohärenz zwischen den veranschlagten Kosten und den zu erbringenden 

Leistungen. 

− Projektorganisation und Managementstruktur. 

− Interne Qualitätskontrollmechanismen und Risikomanagement. 

− Wirkung (25 Punkte): 

− Wirkung des Projekts auf EU-Ebene. 

− Begründung des Investitionsumfangs. 

 

Zuschlagskriterien Mindestpunktzahl Höchstpunktzahl 

Relevanz  15 25 

Qualität  30 50 

Wirkung 15 25 

Gesamtpunktzahl 60 100 
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Maximale Punktzahl: 100 Punkte. 

Einzelne Schwellenwerte pro Kriterium: 15/25, 30/50 und 15/25 Punkte. 

Gesamtschwellenwert: 60 Punkte. 

Vorschläge, die die einzelnen Schwellenwerte UND den Gesamtschwellenwert 

überschreiten, werden für die Finanzausstattung berücksichtigt – im Rahmen der 

verfügbaren Mittel für die Aufforderung. Andere Vorschläge werden abgelehnt. 

 

10. Rechtlicher und finanzieller Aufbau der Finanzhilfevereinbarungen 

Die betreffenden Mitgliedstaaten sind für die ordnungsgemäße Durchführung der 

ausgewählten Projekte und die Verwaltung der Finanzhilfen verantwortlich. 

Die Mitgliedstaaten müssen Finanzhilfevereinbarungen mit den ausgewählten 

vorschlagenden Organisationen über die Durchführung der Projekte abschließen, wobei 

die Anforderungen von Artikel 10 der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1831 zu 

erfüllen sind. 

In dieser Finanzhilfevereinbarung werden der Rahmen für Ihre Finanzhilfe und deren 

Bedingungen festgelegt, insbesondere in Bezug auf die zu erbringenden Leistungen, die 

Berichterstattung und Zahlungen. 

Die verwendete Musterfinanzhilfevereinbarung (und alle anderen relevanten Vorlagen 

und Leitfäden) finden Sie im Portal Referenzdokumente. 

Startdatum und Projektdauer 

Das Datum für den Projektstart und die Projektdauer werden in der 

Finanzhilfevereinbarung (Datenblatt, Punkt 1) festgelegt. Normalerweise liegt das 

Startdatum nach der Unterzeichnung der Finanzhilfe. Es sollte nicht später als 6 Monate 

nach dem Datum des Inkrafttretens der Finanzhilfevereinbarung liegen. Rückwirkende 

Anträge können ausnahmsweise aus hinreichend belegten Gründen gestellt werden – 

jedoch niemals vor dem Datum der Einreichung des Vorschlags. 

Projektdauer: mindestens 12, höchstens 36 Monate. 

Meilensteine und zu erbringende Leistungen 

Meilensteine sind bei AGRIP-Aufforderungen nicht anwendbar. 

Eingabemasken/Abschnitte zu Meilensteinen können leer gelassen werden. 

Die zu erbringenden Leistungen für jedes Projekt werden über das Portal „Grant 

Management System“ verwaltet und sind in Anhang 1 der Finanzhilfevereinbarung 

aufgeführt. 

Form der Finanzhilfe, Finanzierungssatz und maximaler Finanzhilfebetrag 

Die Finanzhilfeparameter (maximaler Finanzhilfebetrag, Finanzierungssatz, 

förderfähige Gesamtkosten usw.) werden in der Finanzhilfevereinbarung festgelegt 

(Datenblatt, Punkt 3 und Artikel 5). 

Mittelausstattung des Projekts: unbegrenzt. Der gewährte Finanzhilfebetrag kann unter 

dem beantragten Betrag liegen. 

Bei der Finanzhilfe handelt es sich um eine haushaltsbasierte Finanzhilfe mit gemischten 

Istkosten (tatsächlich entstandene Kosten zusammen mit Kostenbestandteilen je 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents
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Leistungseinheit und Pauschalkostenbestandteilen). Dies bedeutet, dass NUR 

bestimmte Arten von Kosten (förderfähige Kosten) und Kosten erstattet werden, die 

Ihnen tatsächlich für Ihr Projekt entstanden sind (NICHT die veranschlagten Kosten). 

Für die Kosten je Leistungseinheit und Pauschalen können Sie die berechneten Beträge 

gemäß Erklärung in der Finanzhilfevereinbarung berechnen (siehe Artikel 6 und 

Anhang 2 und 2a). 

Die Kosten werden zu dem in der Finanzhilfevereinbarung festgelegten 

Finanzierungssatz erstattet: 

− für Einzellandprogramme im Binnenmarkt: 70 % (oder 75 % für Begünstigte mit 

Sitz in EU-Mitgliedstaaten, die Finanzierungshilfen erhalten); 

− für Einzellandprogramme in Drittländern: 80 % (oder 85 % für Begünstigte mit 

Sitz in EU-Mitgliedstaaten, die Finanzierungshilfen erhalten); 

− für Einzellandprogramme bei schwerwiegenden Störungen des Marktes, einem 

Verlust des Verbrauchervertrauens oder anderen spezifischen Problemen: 85 % 

(oder 90 % für Begünstigte mit Sitz in EU-Mitgliedstaaten, die 

Finanzierungshilfen erhalten). 

 

Finanzhilfen dürfen KEINEN Gewinn generieren (d. h. Überschuss an Einnahmen + EU-

Finanzhilfe übersteigen Kosten). Organisationen mit Erwerbscharakter müssen ihre 

Einnahmen angeben, und wenn ein Gewinn generiert wird, werden wir diesen vom 

endgültigen Betrag der Finanzhilfe in Abzug bringen (siehe Artikel 22 Absatz 3). 

Beachten Sie außerdem, dass der endgültige Finanzhilfebetrag bei Nichteinhaltung der 

Finanzhilfevereinbarung (z. B. unsachgemäße Umsetzung, Verstoß gegen die Auflagen 

usw.) reduziert werden kann. 

Haushaltskategorien und Regeln für die Förderfähigkeit der Kosten 

Die Haushaltskategorien und Regeln für die Förderfähigkeit der Kosten sind in der 

Finanzhilfevereinbarung festgelegt (Datenblatt, Punkt 3, Artikel 6 und Anhang 2). 

Haushaltskategorien für diese Aufforderung: 

− A. Personalkosten 

− A.1 Personal, A.2 Natürliche Personen mit direktem Vertrag, 

A.3 Abgeordnete Personen 

− A.4 KMU-Eigentümer und natürliche Personen als Begünstigte 

− B. Kosten für Unterauftragsvergabe 

− C. Anschaffungskosten 

− C.1 Reise- und Aufenthaltskosten 

− C.2 Ausrüstung 

− C.3 Sonstige Waren, Arbeiten und Dienstleistungen 

− D. Andere Kostenarten 

− D.1 Finanzielle Unterstützung Dritter 

− E. Indirekte Kosten 

Besondere Bedingungen der Förderfähigkeit der Kosten für diese Aufforderung: 

− Personalkosten: 
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− KMU-Eigentümer/natürliche Personen Kosten je Leistungseinheit
17

: Ja 

− Reise- und Aufenthaltskosten je Einheit
18

: Nein (nur tatsächlich entstandene 

Kosten) 

− Kosten für Ausrüstung: Abschreibung 

− Andere Kostenarten: 

− Kosten für die finanzielle Unterstützung Dritter: zulässig für Finanzhilfen; 

Höchstbetrag je Drittem 60 000 EUR, sofern nicht ein höherer Betrag 

erforderlich ist, da das Ziel der Maßnahme ansonsten unmöglich oder zu schwer 

zu erreichen wäre und dies im Antragsformular hinreichend begründet ist: 4 % 

der Personalkosten (Kategorie A, außer Kosten für Freiwillige, sofern zutreffend) 

− MwSt: nicht abzugsfähige MwSt ist förderfähig (bitte beachten Sie jedoch, dass 

die MwSt, die seit 2013 von Begünstigten gezahlt wird, die eine öffentliche Stelle 

sind und als staatliche Behörde fungieren, NICHT förderfähig ist) 

− Verschiedene: 

− Kostenlose Sachbeiträge sind zulässig, aber kostenneutral, d. h., sie können 

nicht als Kosten geltend gemacht werden 

− Einführungsveranstaltung: Kosten für die von der Vergabebehörde 

organisierte Einführungsveranstaltung (Reisekosten für maximal 

2 Personen, Rückreiseticket und Unterkunft für eine Nacht) sind nur 

zulässig, wenn die Veranstaltung nach dem in der Finanzhilfevereinbarung 

festgelegten Projektstartdatum stattfindet. Das Startdatum kann bei Bedarf 

durch eine Änderung angepasst werden 

− Finanzbeiträge von Dritten, die speziell für die im Rahmen der Maßnahme 

förderfähigen Kosten verwendet werden sollen, sind nur zulässig, wenn sie 

von den Mitgliedern der Organisation des Begünstigten geleistet werden 

 

Berichterstattung und Zahlungsmodalitäten 

Die betreffenden Mitgliedstaaten sind für die Zahlungen gemäß Finanzhilfevereinbarung 

verantwortlich. 

Bescheinigungen 

Abhängig von der Art der Maßnahme, der Höhe des Finanzhilfebetrags und der Art der 

Begünstigten werden Sie möglicherweise aufgefordert, unterschiedliche 

Bescheinigungen einzureichen. Die Arten, Zeitpläne und Schwellenwerte für jede 

Bescheinigung sind in der Finanzhilfevereinbarung festgelegt (Datenblatt, Punkt 4 und 

Artikel 24). 

Die Haftungsregelung für die Einziehung von Forderungen 

Die Haftungsregelung für die Einziehung von Forderungen ist in der 

 
17  Commission Decision of 20 October 2020 authorising the use of unit costs for the personnel costs of the 

owners of small and medium-sized enterprises and beneficiaries that are natural persons not receiving 
a salary for the work carried out by themselves under an action or work programme (Beschluss der 
Kommission vom 20. Oktober 2020 wonach die Verwendung von Kosten je Einheit für Personalkosten 
von Eigentümern kleiner und mittlerer Unternehmen und von Begünstigten, bei denen es sich um 
natürliche Personen handelt, die für die im Rahmen einer Maßnahme oder eines Arbeitsprogramms von 
ihnen selbst geleistete Arbeit kein Gehalt beziehen, zulässig ist) (C(2020) 7715). 

18  Commission Decision of 12 January 2021 authorising the use of unit costs for travel, accommodation 
and subsistence costs under an action or work programme under the 2021-2027 multi-annual financial 
framework (Beschluss der Kommission vom 12. Januar 2021, wonach die Verwendung von Kosten je 
Einheit für Reise, Unterkunft und Aufenthalt im Rahmen einer Maßnahme oder eines Arbeitsprogramms 
gemäß dem mehrjährigen Finanzrahmen für den Zeitraum 2021-2027 zulässig ist (C(2021) 35). 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-sme-owners-natural-persons_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-travel_en.pdf
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Finanzhilfevereinbarung festgelegt (Datenblatt, Punkt 4.4 und Artikel 22). 

Für die Begünstigten gilt eine der folgenden Regelungen: 

− Begrenzte gesamtschuldnerische Haftung mit individuellen Obergrenzen – 

jeder Begünstigte bis zu seinem maximalen Finanzhilfebetrag; 

− Bedingungslose gesamtschuldnerische Haftung – jeder Begünstigte bis zum 

maximalen Finanzhilfebetrag für die Maßnahme; 

− Individuelle finanzielle Haftung – jeder Begünstigte nur für seine eigenen 

Schulden. 

Bedingungen in Bezug auf die Projektumsetzung 

Sicherheitsvorschriften: siehe Musterfinanzhilfevereinbarung (Artikel 13) 

Ethische Vorschriften: siehe Musterfinanzhilfevereinbarung (Artikel 14) 

Regeln in Bezug auf das Recht des geistigen Eigentums: siehe 

Musterfinanzhilfevereinbarung (Artikel 16 und Anhang 5) 

− Liste zum Hintergrund: Ja 

− Nutzungsrechte in Bezug auf Ergebnisse: Ja 

Kommunikation, Verbreitung und Sichtbarkeit der Finanzierung: siehe 

Musterfinanzhilfevereinbarung (Artikel 17 und Anhang 5) 

− Zusätzliche Kommunikations- und Verbreitungsaktivitäten: Ja 

− Spezielles Logo: Ja 

Spezielle Regeln für die Durchführung der Maßnahme: siehe 

Musterfinanzhilfevereinbarung (Artikel 18 und Anhang 5) 

− Spezielle Vorschriften für Informations- und Absatzförderungskampagnen für 

Agrarerzeugnisse 

− Spezielle Vorschriften für die finanzielle Unterstützung Dritter 

Verstöße und Vertragsbruch 

In der Finanzhilfevereinbarung (Kapitel 5) sind die Maßnahmen festgelegt, die wir bei 

Vertragsbruch (und bei anderen Verstößen) ergreifen können. 

 Weitere Informationen: siehe AGA – Kommentierte Finanzhilfevereinbarung. 

11. Antragseinreichung 

Alle Vorschläge sind direkt online über das elektronische System für die Einreichung 

von Vorschlägen des Förder- und Ausschreibungsportals (Funding & Tenders Portal 

Electronic Submission System) einzureichen. Anträge in Papierform werden NICHT 

akzeptiert. 

Die Einreichung erfolgt in einem zweistufigen Verfahren: 

a) Erstellung eines Nutzerkontos und Registrierung Ihrer Organisation 

Alle Teilnehmer müssen ein EU-Login-Nutzerkonto erstellen, um das 

Einreichungssystem (die einzige Möglichkeit, sich an der Aufforderung zu beteiligen) 

nutzen zu können. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
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Sobald das EU-Login-Konto eingerichtet ist, können Sie Ihre Organisation im 

Teilnehmerregister registrieren. Nach Abschluss Ihrer Registrierung erhalten Sie einen 

neunstelligen Teilnehmeridentifikationscode (Participant Identification Code – PIC). 

b) Einreichung des Vorschlags 

Rufen Sie das elektronische Einreichungssystem von der Themenseite in der Rubrik 

Suche Förderung und Ausschreibungen auf (bei Aufforderungen, die im Wege einer 

Einladung zur Einreichung eines Vorschlags übermittelt werden, erfolgt der Aufruf des 

Systems über den im Einladungsschreiben angegebenen Link). 

Einreichung Ihres Vorschlags in vier Teilen wie folgt: 

− Teil A enthält verwaltungstechnische Informationen über die antragstellenden 

Organisationen (künftige koordinierende Organisation, Begünstigte, 

verbundene Einrichtungen und assoziierte Partner) und eine Zusammenfassung 

des Finanzplans für den Vorschlag. Füllen Sie diesen Teil direkt online aus. 

− Teil B (Beschreibung der Maßnahme) bezieht sich auf den fachlichen Inhalt des 

Vorschlags. Die obligatorische Word-Vorlage ist aus dem Einreichungssystem 

herunterzuladen, auszufüllen und als PDF-Datei wieder hochzuladen. 

− Teil C enthält zusätzliche Projektdaten. Füllen Sie diesen direkt online aus. 

− Anhänge (siehe Abschnitt 5) Laden Sie diese als PDF-Datei hoch (eine oder 

mehrere, je nach Slots). Je nach Dateityp ist auch das Hochladen von Excel-

Dateien möglich. 

Bei dem Vorschlag ist die Begrenzung der Seitenzahl zu beachten (siehe 

Abschnitt 5); überzählige Seiten bleiben unberücksichtigt. 

Die Unterlagen sind im Einreichungssystem in der richtigen Kategorie hochzuladen, 

da der Vorschlag ansonsten für unvollständig und damit unzulässig erachtet werden 

könnte. 

Der Vorschlag ist vor Ablauf der Einreichungsfrist einzureichen (siehe Abschnitt 4). 

Nach Ablauf dieser Frist wird das System geschlossen, sodass keine Vorschläge mehr 

eingereicht werden können. 

Nach Einreichung des Vorschlags erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail (mit Angabe 

von Datum und Uhrzeit der Einreichung Ihres Antrags). Wenn Sie keine solche 

Bestätigungs-E-Mail erhalten, bedeutet dies, dass Ihr Vorschlag NICHT eingereicht 

wurde. Wenn Sie der Ansicht sind, dass dies auf einen Fehler im Einreichungssystem 

zurückzuführen ist, sollten Sie unter Verwendung des IT-Helpdesk-Webformulars 

umgehend eine Beschwerde einreichen, in der Sie die Umstände erläutern und der Sie 

eine Kopie Ihres Vorschlags als Anlage beifügen (sowie nach Möglichkeit Screenshots, 

aus denen die Abläufe ersichtlich sind). 

Nähere Einzelheiten zu Prozessen und Verfahren sind dem Online-Handbuch zu 

entnehmen. Im Online-Handbuch sind auch Links zu häufig gestellten Fragen (FAQ) 

und detaillierte Anweisungen zum Portal für den elektronischen Datenaustausch 

(Electronic Exchange System) zusammengestellt. 

12. Hilfe 

Bitte versuchen Sie so weit wie möglich, die Antworten, die Sie benötigen, in dieser 

und in der anderen Dokumentation selbst zu finden (wir haben nur begrenzte 

Ressourcen für die Bearbeitung direkter Anfragen): 

− Online-Handbuch 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
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− Häufig gestellte Fragen auf der Themenseite (für Fragen zur Aufforderung) 

− Portal FAQ (für allgemeine Fragen) 

− Häufig gestellte Fragen über die Absatzförderungspolitik 

Bitte konsultieren Sie auch regelmäßig die Themenseite, da wir sie zum Veröffentlichen 

von Aktualisierungen in Bezug auf Aufforderungen verwenden werden. 

Kontakt 

Bei individuellen Fragen über das Einreichungssystem des Portals wenden Sie sich bitte 

an den IT Helpdesk. 

Nicht IT-bezogene Fragen sollten an die folgende E-Mail-Adresse gesendet werden: 

REA-AGRI-GRANTS@ec.europa.eu. 

Bitte geben Sie deutlich die Referenz der Aufforderung und das Thema Ihrer Nachfrage 

an (siehe Deckblatt). 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;categories=;programme=null;actions=;keyword=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;type=0,1;categories=;tenders=;programme=43298664;keyword=;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;period=null;status=0,1;sortQuery=relevance;faqListKey=faqSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
mailto:REA-AGRI-GRANTS@ec.europa.eu
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13. Wichtiger Hinweis 

 WICHTIGER HINWEIS 

• Warten Sie nicht bis zum Ende – Füllen Sie Ihren Antrag rechtzeitig vor Ablauf der 
Frist aus, um technische Probleme in letzter Minute zu vermeiden. Probleme 

aufgrund von Last-Minute-Einreichungen (z. B. Überlastung usw.) gehen vollständig 
auf Ihr Risiko. Fristen im Rahmen der Aufforderung können NICHT verlängert werden. 

• Konsultieren Sie regelmäßig die Portal-Themenseite. Wir werden hier 
Aktualisierungen und zusätzliche Informationen zur Aufforderung veröffentlichen 
(aktuelle Informationen zur Aufforderung und zum Thema). 

• Elektronisches Vermittlungssystem für das Förder- und 
Ausschreibungsportal – Mit der Einreichung des Antrags erklären sich alle 
Teilnehmer bereit, das elektronische Vermittlungssystem entsprechend der Portal-
Geschäftsbedingungen zu nutzen. 

• Registrierung – Vor der Einreichung des Antrags müssen sich alle Begünstigten und 
assoziierten Partner im Teilnehmerregister registrieren. Der Identifikationscode des 
Teilnehmers (PIC) (ein Code pro Teilnehmer) ist für das Antragsformular 
vorgeschrieben. 

• Konsortialrollen – Bei der Einrichtung Ihres Konsortiums sollten Sie an 
Organisationen denken, die Ihnen helfen, Ziele zu erreichen und Probleme zu lösen. 

Die Rollen sollten entsprechend der Beteiligung am Projekt zugeordnet werden. 
Hauptteilnehmer sollten als Begünstigte teilnehmen; andere Unternehmen können als 
assoziierte Partner, Subunternehmer und Dritte, die Sachbeiträge leisten, teilnehmen. 
Assoziierte Partner und Dritte, die Sachbeiträge leisten, sollten ihre eigenen Kosten 
tragen (sie werden keine formellen Empfänger von EU-Mitteln). Die Vergabe von 

Unteraufträgen muss von Dritten durchgeführt werden (nicht von einem der 
Begünstigten). 

• Koordinator – Bei Finanzhilfen für mehrere Begünstigte nehmen die Begünstigten als 
Konsortium (Gruppe von Begünstigten) teil. Sie müssen einen Koordinator für das 

Projektmanagement und die Koordination auswählen, der das Konsortium gegenüber 
der Vergabebehörde vertritt. Bei Finanzhilfen mit einem Begünstigten ist der einzelne 
Begünstigte automatisch der Koordinator. 

• Assoziierte Partner – Antragsteller können mit assoziierten Partnern (z. B. 
Partnerorganisationen, die an der Maßnahme teilnehmen, jedoch kein Recht auf den 
Erhalt von Finanzhilfen haben) teilnehmen. Sie nehmen ohne Finanzierung teil und 
müssen daher nicht validiert werden. 

• Konsortialvereinbarung – Aus praktischen und rechtlichen Gründen wird empfohlen, 
interne Vereinbarungen zu treffen, die es Ihnen ermöglichen, mit außergewöhnlichen 
oder unvorhergesehenen Umständen umzugehen (in allen Fällen, auch wenn dies im 
Rahmen der Finanzhilfevereinbarung nicht vorgeschrieben ist). Die 
Konsortialvereinbarung bietet Ihnen auch die Möglichkeit, den Finanzhilfebetrag gemäß 

Ihren eigenen konsortialinternen Grundsätzen und Parametern neu zu verteilen (z. B. 
kann ein Begünstigter seinen Finanzhilfebetrag einem anderen Begünstigten 
zuweisen). Die Konsortialvereinbarung ermöglicht es Ihnen somit, die EU-Finanzhilfe 

an die Bedürfnisse Ihres Konsortiums anzupassen und Sie auch bei 
Meinungsverschiedenheiten zu schützen. 

• Ausgeglichener Projektfinanzplan – Die Antragsteller auf Gewährung einer 
Finanzhilfe müssen sicherstellen, dass ihr Projektfinanzplan ausgeglichen ist und dass 
sie über hinreichende andere Ressourcen für die erfolgreiche Durchführung des Projekts 
verfügen (z. B. Eigenbeiträge, Einnahmen aus der Maßnahme, finanzielle 
Unterstützung durch Dritte usw.). Sie können aufgefordert werden, Ihre geschätzten 
Kosten zu senken, wenn sie nicht förderfähig sind (einschließlich überhöhter Kosten). 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/ftp/tc_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/ftp/tc_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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• Gewinnverbot – Finanzhilfen dürfen KEINEN Gewinn generieren (d. h. Überschuss an 
Einnahmen + EU-Finanzhilfe übersteigen Kosten). Dies wird von uns am Ende des 
Projekts überprüft. 

• Keine doppelte Finanzierung – Es gilt ein striktes Verbot der doppelten Finanzierung 
aus dem EU-Haushalt (außer im Rahmen von EU-Synergiemaßnahmen). Außerhalb 

solcher Synergiemaßnahmen kann eine bestimmte Maßnahme nur EINE Finanzhilfe aus 
dem EU-Haushalt erhalten, und Kostenpositionen dürfen unter KEINEN Umständen zwei 
verschiedenen EU-Maßnahmen zugewiesen werden. 

• Abgeschlossene/laufende Projekte – Vorschläge für bereits abgeschlossene 

Projekte werden abgelehnt. Vorschläge für Projekte, die bereits begonnen haben, 
werden fallweise bewertet (in diesem Fall können keine Kosten für Maßnahmen 
erstattet werden, die vor dem Projektstart/der Einreichung des Vorschlags 
stattgefunden haben). 

• Kombination mit EU-Betriebskostenzuschüssen – Eine Kombination mit EU-

Betriebskostenzuschüssen ist möglich, wenn das Projekt außerhalb des 

Arbeitsprogramms für Betriebskostenzuschüsse verbleibt und Sie sicherstellen, dass 
die Kostenpositionen in Ihrer Rechnungsführung klar voneinander getrennt und NICHT 
zweimal deklariert werden (siehe AGA – Kommentierte Musterfinanzhilfevereinbarung, 
Artikel 6.2.E). 

• Mehrere Vorschläge – Antragsteller können im Rahmen derselben Aufforderung 
mehrere Vorschläge für verschiedene Projekte einreichen (und für diese eine Förderung 
erhalten). 

Organisationen können an mehreren Vorschlägen teilnehmen. 

ABER: Wenn mehrere Vorschläge für sehr ähnliche Projekte vorliegen, wird nur ein 
Antrag angenommen und bewertet. Die Antragsteller werden ersucht, einen von ihnen 
zurückzuziehen (andernfalls wird er abgelehnt). 

• Erneute Einreichung – Vorschläge können bis zum Ende der Einreichungsfrist 

geändert und erneut eingereicht werden. 

• Ablehnung – Mit der Einreichung des Antrags akzeptieren alle Antragsteller die in 
diesem Dokument zur Aufforderung festgelegten Aufforderungsbedingungen (und die 
Dokumente, auf die sie sich beziehen). Vorschläge, die nicht alle 
Aufforderungsbedingungen erfüllen, werden abgelehnt. Dies gilt auch für 

Antragsteller: Alle Antragsteller müssen die Kriterien erfüllen. Wenn einer von ihnen 
die Kriterien nicht erfüllt, muss er ersetzt werden; andernfalls wird der gesamte 
Vorschlag abgelehnt. 

• Annullierung – Unter Umständen kann es erforderlich sein, die Aufforderung zu 
annullieren. In diesem Fall werden Sie mithilfe einer Aktualisierung zur Aufforderung 
oder zum Thema entsprechend informiert. Bitte beachten Sie, dass bei einer 

Annullierung kein Anspruch auf Entschädigung besteht. 

• Sprache – Sie können Ihren Vorschlag in jeder EU-Amtssprache einreichen. Aus 
Gründen der Effizienz empfehlen wir Ihnen jedoch dringend, Englisch zu verwenden. 

• Transparenz – Gemäß Artikel 38 der EU-Haushaltsordnung werden jedes Jahr 
Informationen über gewährte EU-Finanzhilfen auf der Europa-Website veröffentlicht. 

Diese beinhalten: 

o die Namen der Begünstigten; 

o die Adressen der Begünstigten; 

o den Zweck, für den die Finanzhilfe gewährt wurde; 

o den höchsten gewährten Betrag. 

Auf die Veröffentlichung kann ausnahmsweise verzichtet werden (auf begründeten und 
mit entsprechenden Belegen untermauerten Antrag), wenn das Risiko besteht, dass die 
Offenlegung Ihre Rechte und Freiheiten gemäß der EU-Grundrechtecharta oder Ihre 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1535046024012
https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
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wirtschaftlichen Interessen gefährdet. 

• Datenschutz – Bei der Einreichung eines Vorschlags im Rahmen dieser Aufforderung 
werden personenbezogene Daten erhoben, verwendet und verarbeitet. Diese Daten 
werden gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet. Sie werden 
ausschließlich zum Zweck der Bewertung Ihres Vorschlags, der anschließenden 
Verwaltung Ihrer Finanzhilfe und gegebenenfalls der Programmüberwachung, -
bewertung und -kommunikation verarbeitet. Nähere Einzelheiten siehe 
Datenschutzerklärung des Förder- und Ausschreibungsportals. 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/ftp/privacy-statement_en.pdf

